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10. AWG 2002 § 29 gültig von 02.11.2002 bis 31.12.2004
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Rechtssatz

§ 29 Abs 2 Z 6 AWG 2002 fordert von einem Antragsteller den Nachweis des ausreichenden räumlichen und sachlichen

Tätigkeitsbereichs zur Erfüllung der Verp;ichtungen. Auch wenn dieser Nachweis in den

Genehmigungsvoraussetzungen des § 29 Abs 4 AWG 2002 nicht ausdrücklich genannt ist, ist darin doch die Anordnung

des Gesetzgebers zu sehen, dass eine Genehmigung nur erteilt werden darf, wenn dieser Nachweis erbracht wurde,

wäre doch sonst die Anordnung, einen solchen Nachweis zu erbringen, sinnlos.Paragraph 29, Absatz 2, Zi>er 6, AWG

2002 fordert von einem Antragsteller den Nachweis des ausreichenden räumlichen und sachlichen Tätigkeitsbereichs

zur Erfüllung der Verp;ichtungen. Auch wenn dieser Nachweis in den Genehmigungsvoraussetzungen des Paragraph

29, Absatz 4, AWG 2002 nicht ausdrücklich genannt ist, ist darin doch die Anordnung des Gesetzgebers zu sehen, dass

eine Genehmigung nur erteilt werden darf, wenn dieser Nachweis erbracht wurde, wäre doch sonst die Anordnung,

einen solchen Nachweis zu erbringen, sinnlos.
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